
Gymnasiale Oberstufe



Rechtliche Grundlagen

• Oberstufen- und Abiturverordnung (OAVO)

• (Abitur in Hessen – Ein guter Weg)

• http://www.kultusministerium.hessen.de



Aufbau der Oberstufe

Verweildauer

• höchstens 4 Jahre (einschl. E-Phase)

Qualifikationsphase

• Unterricht im Kurssystem

• Leistungskurse (5 Std.) und Grundkurse (2-4 Std.)

• Die Leistungen gehen in die Abiturnote ein.

Abiturprüfungen

• zentrale gestellte schriftliche Prüfungsaufgaben 

• „mündliche“ Prüfungen 



Leistungsbewertung

Grundlage der Bewertung

• im Unterricht kontinuierlich erbrachte Leistungen

• Ergebnisse der schriftlichen Leistungsnachweise

• Benotung nach Punkten:

Noten sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend

+ 1 - + 2 - + 3 - + 4 - + 5 - 6

Punkte 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0



Zulassung

Zulassung zur Qualifikationsphase:

• mindestens 5 Punkte in allen verbindlichen 

Fächern 

• zwei Fächer unter 5 Punkten, aber 

entsprechender Ausgleich 

Keine Zulassung:

• ein verbindliches Fach mit 0 Punkten

• zwei Hauptfächer unter 5 Punkten

• drei und mehr verbindliche Fächer unter 

5 Punkten



Fächer in Q1-Q4

Deutsch Geschichte Mathematik

L / E Politik + Wirtschaft Physik

F / Spa / Gr Geographie Biologie

Ku / Mu / DSP / 

Orch (+ Theorie) / 

Sym (+ Theorie)

Religion / Ethik Chemie

Sport (2- o. 3stdg.) Informatik

Nur in einem Fach, das von der E-Phase an durchgehend

belegt worden ist, kann eine Abiturprüfung abgelegt werden.



Mögliche Leistungskurse

Deutsch Politik + Wirtschaft Mathematik

Latein Geschichte Physik

Englisch Biologie

Französisch Chemie

Griechisch Informatik

Kunst / Musik

Nur ein Fach, das in der E2 mit mindestens 5 Punkten 

abgeschlossen ist, kann als Leistungskurs gewählt werden.



Belegen / Einbringen

Belegpflicht für die gesamte Qualifikationsphase

• D, M, 1 FS, 1 NaWi, G, SPO, REL/ETH, POWI (GEO)

Leistungskurse

• 2 Leistungskurse, darunter: Mathematik oder

eine Fremdsprache o. eine Naturwissenschaft o. INFO

• zweifache Wertung

Mindestanforderungen

• Ein mit 0 Punkten abgeschlossener Kurs gilt als 

nicht belegt.

• Nur 6 der 32 Pflichtkurse dürfen unter 5 Punkten

sein, darunter 2 Leistungskurse.



Belegen / Einbringen - Überblick

Aufgaben-

feld (AF)
Fächer

1. AF

Deutsch

Fremdsprache1)

weitere Fremdsprache

Kunst / Musik / DSP

2. AF

Politik und Wirtschaft

Geschichte

Religion / Ethik

3. AF

Mathematik

Naturwissenschaft

weitere Naturwissenschaft 

oder Informatik

Sport

Verpflichtende 

BELEGUNG

4 Kurse

4 Kurse

2 Kurse2)

2 Kurse

4 Kurse3)

4 Kurse

4 Kurse

4 Kurse

4 Kurse

2 Kurse2)

4 Kurse

Verpflichtende 

EINBRINGUNG

4 Kurse

4 Kurse

2 Kurse2)

2 Kurse

2 Kurse

2 Kurse

–

4 Kurse

4 Kurse

2 Kurse2)

–

2) 4 + 2 - Regel 3) oder: 2 Politik und Wirtschaft + 2 Geographie1) Nicht Spanisch!



Kursdauer / Abwahlen

• Die Kurse werden für ein Jahr gewählt.

• Die Kurse können nur bei einer ausreichenden Zahl an       

Schülerinnen / Schülern weitergeführt werden. 

• Zur Q3 mögliche Abwahl von 

− KU/MU/DSP

− der 2. NaWi / 2. FS* 

− POWI (bei Weiterführung von GEO)

• Wer in der E-Phase nur eine weitergeführte FS in Kombination mit 

Spanisch belegt hat, kann Spanisch nicht abgeben und muss 2 Kurse 

einbringen (Q3 o. Q4 + X).

• Eine weitere Abwahl von Kursen ist nach der Q3 möglich.



Leistungsbewertung - Änderungen

• Anzahl der Klausuren (Q1-Q3)

− LKs und vierstündige GKs: 2 Klausuren

− zwei- und dreistündige GKs: 1 Klausur

• Gewichtung der Klausuren bei der Gesamtnote

− bei LKs u. vierstündigen GKs: bis zur Hälfte

− bei zwei- und dreistündigen GKs: ca. ein Drittel



Freiwillige Wiederholung

• Es werden die Ergebnisse der wiederholten 

Halbjahre eingebracht (auch bei SFH).

• Neue Fristen! 

− Nach Q1/2: Antrag 2 Monate bzw. 6 Wochen vor 

Beginn der Zeugnisausgabe  (VOGSV§ 21 Abs. 

1 und Abs. 2 Satz 1 und 3)

− Nach Q3: Antrag mindestens vier Wochen vor

der Zulassungsentscheidung am Ende der 

Kursphase von Q4.



Abiturprüfung - Fächer

• 5 Prüfungen: 2 Leistungskurse, 3 Grundkurse

• darunter: D, M und 1 FS o. 1 NaWi o. INFO

• Abdeckung der Aufgabenfelder 1 / 2 / 3

• Bei den Prüfungsfächern müssen alle 4 Kurse der Q-

Phase eingebracht werden.

• Die Prüfungsfächer müssen so gewählt werden, dass 

die Zahl von 24 einzubringenden Grundkursen nicht 

überschritten wird (einschließlich SPA bei nicht erfüllter 

Fremdsprachenverpflichtung!).

• Fachpraktische Prüfungen in SPO und DSP

(Voraussetzung: Belegung des 3std. Kurses)



Schriftliche Abiturprüfung

• 3 schriftliche Prüfungen (2 x LK, 1 x GK)

• Abdeckung von mindestens 2 Aufgabenfeldern

• Landeseinheitliche zentrale Aufgabenstellungen

(https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Schulrecht)

• Auswahlentscheidung für Schülerinnen/Schüler

• Fachinhalt der Oberstufe bis Q4

• Zeitraum: nach den Osterferien

https://kultusministerium.hessen.de/Schulsystem/Schulrecht


„Mündliche“ Abiturprüfung

• 4. Prüfungsfach (GK): mündliche Prüfung

− Dauer: 20 min, 30 min Vorbereitung

− Prüfungsaufgabe vom Kursleiter

− Fachinhalt der Oberstufe bis Q4

• 5. Prüfungsfach (GK): 

− mündliche Prüfung

− Präsentation

− Besondere Lernleistung

• Zusätzliche mündliche Prüfungen

− freiwillige Meldung nach Bekanntgabe der schriftl.

Ergebnisse

− verpflichtende Festlegung durch den Prüfungsausschuss



Präsentation

Präsentation

• Anmeldung zu Beginn von Q4 mit der Meldung

zur Abiturprüfung

• Definition: Medienunterstützter Vortrag zu 

einem vorgegebenen Thema

• Prüfer wird gewählt

• Bearbeitungszeit: vier Unterrichtswochen

• Schwerpunkt in einem Fach

• Abgabe einer Dokumentation

• Kolloquium in Anschluss an Präsentation



Besondere Lernleistung

Besondere Lernleistung

• z.B. Wettbewerbsbeitrag, Jahresarbeit, 

Dokumentation eines umfassenden Projekts etc.

• Prüfer muss dazu Bereitschaft erklären

• Anmeldung zu Beginn von Q3, Bearbeitungs-

zeit bis Ende der schriftl. Prüfungen 

• kein Widerruf möglich

• kann nicht die Prüfungfächer D, M und 1 FS o. 

1 NaWi o. Info ersetzen

• selbstständige Konzeption / Bearbeitung / 

Reflexion / Dokumentation

• 20 min. Kolloquium



Gesamtwertung

Erwerb der allgemeinen Hochschulreife

Mindestens 300 Punkte – höchstens 900 Punkte

Grundkurs-

bereich

Leistungskurs-

bereich

Abiturbereich

24 Grundkurse (x1)

Mind. 120 Punkte
Max. 360 Punkte

8 Leistungskurse (x2)

Mind. 80 Punkte
Max. 240 Punkte

Prüfungen

Mind. 100 Punkte
Max. 300 Punkte



Planungsbögen


